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Mit Urteil vom 18. Oktober 2012 – BVerwG 3 C 25/11 – hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, 

dass das Verbot, apothekenpflichtige Arzneimittel im Wege der Selbstbedienung in den Verkehr zu brin-

gen (§ 17 Abs. 3 der Apothekenbetriebsordnung – ApBetrO), verfassungsgemäß ist. 

 

Ein Apothekenleiter hatte gegen eine Ordnungsverfügung geklagt, mit der ihm der beklagte Landkreis 

untersagt hatte, als apothekenpflichtig gekennzeichnete Arzneimittel in der Selbstbedienung zum Ver-

kauf anzubieten. Er war der Meinung, dass das zur Begründung der Untersagungsanordnung herange-

zogene Verbot in § 17 Abs. 3 ApBetrO wegen Verstoßes gegen das Grundrecht auf freie Berufsausübung 

verfassungswidrig sei. Seine Klage blieb in beiden Vorinstanzen ohne Erfolg. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch die Revision des Klägers zurückgewiesen. Das Selbstbedie-

nungsverbot für apothekenpflichtige Medikamente ist durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls 

gerechtfertigt und verhältnismäßig. Es dient dazu, eine unkontrollierte Arzneimittelabgabe zu verhin-

dern und sicherzustellen, dass der Kunde sachgerecht informiert und beraten wird. Das minimiert das 

Risiko, dass ein ungeeignetes Medikament zur Anwendung kommt oder ein an sich geeignetes Präparat 

fehlerhaft angewandt wird. 


